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Antwort auf Anfragen 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Zentrale Dienstleistungen 
 
Ressort 403 - Finanzen 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Udo Daxbök 
563 - 5616 
563 - 4742 
udo.daxboek@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

29.10.2008 
 
VO/0865/08/1-A 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

10.11.2008 Rat der Stadt Wuppertal Entgegennahme o. B. 
 

Antwort auf die Große Anfrage der Ratsgruppe DIE REPUBLIKANER (VO/0865/08) vom 
20.10.08: Cross-Border-Leasing-Transaktionen 

 
Grund der Vorlage 
Antwort auf die Große Anfrage der Ratsgruppe DIE REPUBLIKANER vom 20.10.08. 

 
Beschlussvorschlag 
Der Rat der Stadt Wuppertal nimmt die Antworten der Verwaltung ohne Beschluss entge-

gen. 
 
Einverständnisse 

Entfällt 
 
 
Unterschrift 

Dr. Slawig 

 
 
Begründung 
Die Antworten sind kursiv gedruckt: 

 

1. Welche Persönlichkeit hat im Auftrag der Stadt Wuppertal oder der WSW oder des 
Wupperverbandes 

 
a) die Verhandlungen geführt? 

 

Verhandlungsführer auf städtischer Seite für die Transaktion des Kanalnetzes war 
Stadtdirektor und Stadtkämmerer Dr. Slawig.  

Für die Transaktion der AWG wurden die Verhandlungen unmittelbar durch die Ge-
schäftsführung der AWG geführt. 
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b) die Verträge unterzeichnet? 
 

Die Unterzeichnung der Transaktion des Kanalnetzes erfolgte in Vertretung für den 
Verhandlungsführer Stadtdirektor und Stadtkämmerer Dr. Slawig durch den Bei-

geordneten Bayer und einen weiteren bevollmächtigten Mitarbeiter der Stadtver-

waltung; die Unterzeichnung der Transaktion der AWG durch die Geschäftsführung 
der AWG. 

 

Wir bitten um Angabe der Namen der Verhandlungsführer und Unterzeichner in Sa-
chen Kanalsystem und Müllverbrennungsanlage.  

 
Siehe Beantwortung der Fragen zu 1 a) und b). 

 

 
2. Ca. 95 % des Kaufpreises, den die Investoren gezahlt haben, sind nie in Wuppertal 

angekommen, sondern lagern bei Banken als „Eigenkapitalerfüllungsinstrumente“ 
und „äquivalente Maßnahmen bzw. Instrumente“. 

Sind diese Depots den Treuhänderbanken vertraglich als unwiderrufliches Eigentum 

übergeben worden? 
 

Die entsprechenden Finanzinstrumente werden treuhänderisch von den beteiligten 
Banken verwaltet und stehen nicht in deren Eigentum. Vertragliche Regelungen se-

hen vor, dass diese Banken unter bestimmten Voraussetzungen zur Herausgabe 

verpflichtet sind. 
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